
Thüringer Landtag - 4. Wahlperiode Drucksache 4/4621

1

THÜRINGER LANDTAG

4. Wahlperiode 12.11.2008

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bärwolff (DIE LINKE)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit

Familienerholung und Familienfreizeit in Thüringen

Die Kleine Anfrage 2547 vom 24. September 2008 hat folgenden Wortlaut:

Mit dem Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz (ThürFamFöSiG) wurden die Familienförderung
und die Maßnahmen der Familienerholung bzw. der Familienfreizeit neu geregelt. Familienpolitik ist nach
den Bekundungen der Landesregierung einer der Schwerpunkte ihrer Politik. Nach Angaben von Trägern
der Jugendhilfe hätten diese beim zuständigen Landesjugendamt Anträge auf Förderung nach § 11 Thür-
FamFöSiG gestellt, seien aber durch die Mitarbeiter des Landesjugendamtes auf die unzureichenden Fi-
nanzmittel aufmerksam gemacht und auf die geringen Chancen der Bewilligung hingewiesen worden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge auf eine Maßnahme der Familienerholung bzw. Familienfreizeit wurden in den Jahren
2006, 2007 und 2008 (bis zum 31. August 2008) gestellt (bitte nach Kreisen, kreisfreien Städten und
beantragtem Förderumfang aufschlüsseln)?

2. Wie viele dieser Anträge wurden bewilligt und welches Finanzvolumen hatten die bewilligten Anträge
(bitte nach Jahresscheiben 2006, 2007 und Januar bis August 2008 aufgliedern)?

3. Wie viele Anträge wurden abgelehnt und aus welchen Gründen geschah dies (bitte nach Jahresschei-
ben 2006, 2007 und Januar bis August 2008 sowie Versagungsgrund aufgliedern)?

4. Wie bewertet die Landesregierung den Bedarf an Maßnahmen der Familienerholung und -freizeit im
Freistaat Thüringen? Wird dieser aus Sicht der Landesregierung gedeckt?

5. In welcher Höhe bewegten sich die Teilnehmerbeiträge in den vom Ministerium für Soziales, Familie
und Gesundheit geförderten a) Wochenendfreizeiten, b) Ferienfreizeiten (für eine Woche) für jeweils
eine Person?

6. In welchen Einrichtungen und durch welche Träger werden im Freistaat Thüringen Maßnahmen der
Familienerholung bzw. der Familienfreizeit durchgeführt (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten auf-
schlüsseln)?

Druck: Thüringer Landtag, 21. November 2008
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Das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der
Landesregierung mit Schreiben vom 12. November 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Grundsätzlich ist zwischen der Förderung der Familienerholung- und Familienfreizeit entsprechend §§ 10
bis 12 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der Familienförderung (Thüringer Familienförderungssicherungs-
gesetz - ThürFamFöSiG), welche direkt an die Familie gewährt wird und der Familienbildung entsprechend
§§ 7 bis 9 ThürFamFöSiG, welche zum Teil Freizeitgestaltung von Familien einbezieht und durch die Träger
der Familienbildung angeboten wird, zu differenzieren. Die Beantwortung der kleinen Anfrage nimmt aus-
schließlich Bezug auf die Individualförderung von Familien nach § 10 ff. ThürFamFöSiG.

Zu 1.:
Die Anzahl aller Anträge auf Förderung einer Familienerholungsmaßnahme, die auf der Grundlage des Thüringer
Familienförderungssicherungsgesetzes in den Haushaltsjahren 2006, 2007 und 2008 (bis 30. September 2008)
gestellt wurden, ist in den Anlagen 1 bis 3 mit einer kreisbezogenen Aufschlüsselung dargestellt.

Zu 2.:
Die Anzahl der Bewilligungen auf Förderung einer Familienerholungsmaßnahme auf der Grundlage des Thüringer
Familienförderungssicherungsgesetzes in den Haushaltsjahren 2006, 2007 und 2008 (bis 30. September) ist in
den Anlagen 4 bis 6 mit einer kreisbezogenen Aufschlüsselung dargestellt.

Die Bewilligungssummen für Zwecke der Familienerholung in den Haushaltsjahren 2006 bis 2008 stellen sich
wie folgt dar:

Zu 3.:
Aus nachfolgender Tabelle sind die Anzahl nicht bewilligter Anträge und die entsprechenden Begründungen
ersichtlich:

Zu 4.:
Die Antragsstatistik weist einen zurückgehenden Förderbedarf an Familienerholung aus.
Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Thüringen die Förderung von Familienerholung für sozial schwache
Familien aufrechterhalten. Die Thüringer Landesregierung hat dafür Sorge getragen, dass die Förderung
einkommensschwacher Familien und allein Erziehender mit mehreren Kindern im Thüringer Familienför-
derungssicherungsgesetz in Artikel 1 verankert worden ist.

Haushaltsjahr Bewilligungssumme in Euro 

2006 134.474,00 

2007 184.955,00 

2008 (Stand: 30. September) 153.525,00 

Grund für abgelehnte Anträge 2006 2007 2008 (bis 30. 

September) 

Haushaltsmittel bereits 

ausgeschöpft 330 100 139

Urlaub nicht in Deutschland 2 1 1 

Familien mit einem Kind 11 4 4 

Einkommen zu hoch 3 2 2 

Förderung im Vorjahr 2 2 2 

fehlende Mitwirkung 1 3 5 

Insgesamt 349 112 153 
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Zu 5.:
Teilnahmebeiträge werden im Rahmen der Förderung der Familienerholung nicht erhoben.

Zu 6.:
Eine Familienerholung oder Familienfreizeit im Sinne des Thüringer Familienförderungssicherungsgesetzes
kann in einer öffentlich geförderten Familienferienstätte oder in sonstigen familiengerechten Einrichtungen
in Deutschland stattfinden. Die sonstigen Einrichtungen sollen insbesondere nach ihrer örtlichen Lage,
ihrer räumlichen Ausstattung und den vorhandenen Freizeitangeboten Möglichkeiten für familiengerechten
Urlaub in der Gemeinschaft mit anderen Familien bieten und bei Bedarf eine sozialpädagogische Betreuung
gewährleisten.

In Thüringen gibt es folgende Familienferienstätten:

• Familienerholungs- und Begegnungsstätte der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
Burg Bodenstein
37339 Bodenstein/Eichsfeld
Träger: Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen

• Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld/Uder
37318 Uder/Eichsfeld
Träger: Katholische Landvolkhochschule Eichsfeld e.V.

• Familienferien-, Begegnungs- und Bildungsstätte "Haus Eichhof"
99891 Winterstein/Wartburgkreis
Träger: Institut St. Bonifatius e.V., Detmold

• Evangelische Familienerholungs- und bildungsstätte
98599 Brotterode/Wartburgkreis
Träger: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Lieberknecht
Ministerin

Anlagen*)

*) Hinweis:
Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtags-
bibliothek. Des Weiteren können sie im Landtagsinformationssystem unter der oben genannten Drucksachennummer
sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.














